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tourbe aüfeitig feine SJlübe gefpart, noch getjlenbeö

gu öerbeffem unb aufguflären; bem ©eneral murbe
freie Hanb getaffen, öon fetner Beite münfchbarc

Slenberungen angubringen, nnb, fomeit 3eit unb Um*
ftänbe eö geftatteten, mürben folebe auch berüdßcbtigt.
Seffenungeacbtet ffnb nun ungünffigere Siefultate atö
bei ben frühem Serfucben erbalten toorben.

Sie Urfacben fönnen fomobt in ber gorm ber

3üge, in ber ©eftalt beö ©cfchoßeö unb beö ©pic*
gelö liegen, unb gur Serid)tigung berfelben bebarf
eö eineö längern ebbrbgenben ©tubiumö uub einer
Steibe öon Serfucben, bie mehr 3eit beanfprecben,
atö unö gn ©ebote ftebt.

Herr Sunbeöratb!

Sie Slrtlüeriefommiffton für gegogene ©efcbüfce

fteüt 3bnen gur befinitiöen ©rlebigung bei Slrt. 3

beö Sunbeöbefchluffeö öom 24. Henmonat 1861 fol*
genben Slntrag:

Sie 72 laut Sunbeöbefdjluß ebguführenben 4 ïï
Kanonen foüen nach bem frangöftfeben ©öfteme, mo*
biftgirt burch Herrn Oberft SJlüüer in Slarau, gego*

gen unb mit Saffeten, ©oiffonö unb SJlunition öer*
feben merben.

SBir ergreifen bie ©elegenbeit, ©ie unferer öoü*
fommenen Hochachtung unb ©rgebenljelt gu öerffebern.

Sbun, ben 16. Oftober 1861.

#an« £>ergoa,,
Dberf.s3lrttlIme*3nfpe.tor.

äSiirftemberger,
Dberft.

33. Jammer,
O&erftlifutenant.

j&and ÄtnMimnnr,
Slrttöerte^ajor, 99ertdt)terfìatter

8. (^urdbnb,
UJÌajor.

Ulte fd)toct3mfd)t fattï>tDtl)r.

®ettönte fyteiêftaQt.
@eI8$t Don 3. WloUtt, Oberftlieut. tm ©eneralftab.

(gortfsçung.)

vin.
SortfeÇmtg.

Siun entffeht aber bie grage: foü biefe ©tärfe ber

Sanbmebr angeftrebt toerben, ober foü nicht oietmebr,
toie oft ber SBunfcb auögefprochen toorben, burch

Serminberung ber Sienftgeit — in Slbänberung bei

Slrt. 2 ber eibgenöfftfeben SJlilitärorganifation —
eine öerbältnißmäßige Slebnftion biefer klaffe ftatt*
ftnben?

1. Sie ©rüttbe, melcbe für Herabfefcung ber Sienff*
geit, begiehungömeife Serminberung ber Slrmee, ge*
möbnlich angeführt merben, ftnb: a. bie bebeutenbe

Saft für ben ©ingeinen mie für ben ©taat, melcbe

baburch leidtter gemacht merben fou; b. Slüdftchten
ber Slationalöfonomie, meit eine große Slrmee gu öiele

Slrbeitöfräfte abforbtere ; c. bie febmierigere Sluöbtt*
bung einer größern Sruppengabl, unb boß eö beffer
fei, ein flcbereö, aber gut unterrichteteö unb gut
biögiplinirteö !peex gu haben, alö ein größereö, baö

bie erforberlicben ©igenfehaften meniger bejlfct; unb
d. ber SJlattgel att tauglichen Offtgieren für eine

größere Slrmee. Saßt unö biefe ©rüttbe toürbigen.

a. 3u benienigen, mêlée gu öerfdjiebenen Seiten
ouö .©runb gu großer SJiititärloff eine Slebuftion
ber Sienffgeit angeftrebt haben, gehört auch ber im
Homung 1857 in Slarau öerfammelt gemefene „Ser*
ein eibgenöfftfdjer ©taböofftgfere", melcher in feiner
©ingabe an ben Sunbeöratb Herabfefcttng ber Sienft*
geit biö gum gurüdgetegten 40. Sllteröfahr öerlangt,
(für eaoaüerie auönahtnömeife biö gum gurüdgeteg*
ten 36. Sllteröfatjr, maö auö ben öom Serein eut*
midetten ©rünben mobt gered)tfertigt fein möd)te),
unb gmar öon ber Slnfcbauung auögebenb, baß „bie
größten Slnftrengungen ber SJiilitärinftmftion auf
bie jungem Jahrgänge §ex SBebrpfficbtigen gu öer*
legen feien, mäbrenb hei ben altem Jahrgängen aî-
genüber ber füngern SJiannfcbaft eine ©rtefebterung
im Sienfte eintreten bürfte."

Um unö einen Slugenblid fpegieÜ mit biefer ©in*
gäbe gu befdjäftigen, fo ftnb mir mit ben SJiotiöen
beö Sefchluffeö, infomeit bamit einer rtebtigen Ser*
theitung ber SJiititärloff mit Siüdftcbt auf baö Sllter
ber SJiannfcbaft baö SBort gerebet mirb, burebauö

eböerffanben. Slüein, menu mir unö fragen, ftnb
bie Sorauöfejjungen rid)tig, auf melcbe jene Sin*
febauung uub ber barauö heröorgegangene Sefcbluß
bafiren, ober ift nicht oietmebr maö ber Serein
toünfcht, fd)on oorbanben? — fo glauben toir, eö fei
burch bie eibgenöfftfche SJiititärorganifation bem auö*

gefproebenen SBunfcbe bereitö öoüe Stecbnttng getragen.
Siefeö ©efefc öertheilt bie SJlilitärinftruftion mit
Slüdficbt auf baö Sienftalter in ber SBeife (mir fpre*
eben beifpielömeife nur öou ber Snfanterie), baß bie

jüngfte klaffe, Sunbeöauögug, aüfäbrlid) meniaTtenö

3 Sage, bie gmeite Sllteröftaffe, Siefeme, menigftenö
2 Sage unb bie britte klaffe, Sanbmebr, menigftenö
1 Sag Unterricht erbalten foüen. Senn nun biefer
eine Sag, an melchem bte Sanbmebr gur Uebung unb

Snfpeftion gufammengegogen merben foü, für ben

©taat unb für bie SJiannfcbaft mirftid) eine Soff

märe, fo ließe ftch oüettfaüö fragen, ob ihr berfelbe

nicht abgenommen uttb bamit bie Unterrichtögeit beö

Sunbeöauögttgeö öemteljrt merben foüe. Slüein in
unfern Singen iff biefeö, mie mir naebgumeifen fueben

merben, feine, menigftenö feine erbebliche Saftj nnb

menn biefe Sebauptung ridrtig ift, fo fäüt auch bai
Hauptmotiö gum fraglichen Sefcbluß bahin.

SBir fagen, eö fei biefer Sag beö 3ufammengugeö
ber Sanbmebr feine ober boch nur eine geringe Saft,

erftenö für ben ©taat, toeil toir glauben eö fönne

330 —

wurde allseitig keine Mühe gespart, noch Fehlendes

zu verbessern und aufzuklären; dcm General wurde
freie Hand gelassen, von seiner Seite wünschbare

Aenderungen anzubringen, und, soweit Zeit und
Umstände es gestatteten, wurden solche auch berücksichtigt.
Dessenungeachtet sind nun ungünstigere Resultate als
bei den frühern Versuchen erhalten worden.

Die Ursachen können sowohl in der Form der

Züge, in der Gestalt des Geschoßes und des Spiegels

liegen, und zur Berichtigung derselben bedarf
es eines längern eindringenden Studiums und einer
Reihe von Versuchen, die mehr Zeit beansprechen,

als uns zu Gebote steht.

Herr Bundcsrath!

Die Artilleriekommission für gezogene Geschütze

stellt Ihnen zur definitiven Erledigung des Art. 3

des Bundesbeschlusses vom 24. Heumonat 1861

folgenden Antrag:
Die 72 laut Bundesbeschluß einzuführenden 4 ê?

Kanonen sollen nach dem französischen Systeme,
modiftzirt durch Herrn Oberst Müller in Aarau, gezogen

und mit Laffeten, Caissons und Munition
versehen werden.

Wir ergreifen die Gelegenheit, Sie unserer
vollkommenen Hochachtung und Ergebenheit zu versichern.

Thun, den 16. Oktober 1861.

HanS Herzog,
Oberst-Artillerie-Jnspektor.

Wurstemberger,
Oberst.

B. Hammer,
Oberstlieutenant.

HanS Kindlimann,
Artillerie-Major, Berichterstatter

L. Curchod,
Major.

Vie schweizerische Landwehr.

Gekrönte Preisfrage.
Gelöst von I. Mollet, Oberstlieut. im Generalstab.

(Fortsetzung.)

VM

Fortsetzung.

Nun entsteht aber die Frage: soll diese Stärke der

Landwehr angestrebt werden, oder soll nicht vielmehr,
wie oft der Wunsch ausgesprochen worden, durch

Verminderung der Dienstzeit — in Abänderung des

Art. 2 der eidgenössischen Militärorganisation —
eine verhältnißmäßige Reduktion dieser Klasse

stattfinden?

1. Die Gründe, welche für Herabsetzung dcr Dienstzeit,

beziehungsweise Verminderung der Armee,
gewöhnlich angeführt werden, sind: a. die bedeutende

Last für den Einzelnen wie für den Staat, welche

dadurch leichter gemacht werden foll; b. Rücksichten
der Nationalökonomie, weil eine große Armee zu viele

Arbeitskräfte absorbiere; e. die schwierigere Ausbildung

einer größern Truppenzahl, und daß es besser

sei, ein kleineres, aber gut unterrichtetes und gut
diszipltnirtes Heer zu haben, als ein größeres, das
die erforderlichen Eigenschaften weniger besitzt; und
ck. der Mangel an tauglichen Offizieren für eine

größere Armee. Laßt uns diese Gründe würdigen.

s. Zu denjenigen, welche zu verschiedenen Zeiten
aus Mund zu großer Militärlast eine Rcduktion
der Dienstzeit angestrebt haben, gehört auch der im
Hornung 1857 in Aarau versammelt gewesene „Verein

eidgenössischer Stabsoffiziere", welcher in seiner

Eingabe an den Bundesrath Herabsetzung der Dienstzeit

bis zum zurückgelegten 40. Altersjahr verlangt,
(für Kavallerie ausnahmsweise bis zum zurückgelegten

36. Altersjahr, was aus den vom Verein
entwickelten Gründen wohl gerechtfertigt sein möchte),
und zwar von der Anschauung ausgehend, daß „die
größten Anstrengungen der Militärinstruktion auf
die jüngern Jahrgänge der Wehrpflichtigen zu
verlegen seien, während bei den ältern Jahrgängen
gegenüber der jüngern Mannschaft eine Erleichterung
im Dienste eintreten dürfte."

Um uns einen Augenblick speziell mit dieser Eingabe

zu beschäftigen, so sind wir mit den Motiven
des Beschlusses, insoweit damit einer richtigen
Vertheilung der Militärlast mit Rücksicht auf das Alter
der Mannschaft das Wort geredet wird, durchaus
einverstanden. Allein, wenn wir uns fragen, sind
die Voraussetzungen richtig, auf welche jene
Anschauung und der daraus hervorgegangene Beschluß

basiren, oder ist nicht vielmehr was der Verein
wünscht, schon vorhanden? — so glauben wir, es sei

durch die eidgenössische Militärorganisation dem

ausgesprochenen Wunsche bereits volle Rechnung getragen.
Dieses Gesetz vertheilt die Militärinstruktion mit
Rücksicht auf das Dienstalter in der Weife (wir sprechen

beispielsweise nur von der Infanterie), daß die

jüngste Klasse, Bundesauszug, alljährlich weniqstens
3 Tage, die zweite Altersklasse, Reserve, wenigstens
2 Tage und die dritte Klasse, Landwehr, wenigstens
1 Tag Unterricht erhalten sollen. Wenn nun dieser

eine Tag, an welchem die Landwchr zur Uebung und

Inspektion zusammengezogen werden soll, für den

Staat und für die Mannschaft wirklich eine Last

wäre, so ließe sich allenfalls fragen, ob ihr derfelbe

nicht abgenommen und damit die Unterrichtszeit des

Bundesauszuges vermehrt werden solle. Allein in
unsern Augen ist dieses, wie wir nachznweisen suchen

werden, keine, wenigstens keine erhebliche Last; und

wenn diese Behauptung richtig ist, so fällt auch das

Hauptmotiv zum fraglichen Beschluß dahin.

Wir sagen, es sei dieser Tag des Zusammenzuges
der Landwehr keine oder doch nur eine geringe Last,

erstens für den Staat, weil wir glauben es könne
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biefer 3nfommcngug bemerffteüiget merben, ohne Ser*
obreichung öon ©olb unb Serpffegung, baburch baß bie

SJiannfcbaft am gleichen Sage befammelt unb entlaffen
mirb. Jn mehreren Kantonen, mo man mit ber Orga*
nifation ber Sanbmebr gn rechter 3eit begonnen unb

nicht bii auf ben legten Slugenblid gugemartet hat,
iff biefeö bereitö in ber angegebenen SBeife geübt

morben; fo hat g. S. ber Danton ©olothurn feit

ungefähr 8 Jahren bie Sanbmebr mit ben übrigen
Sruppen aüfäbrtid) ein ober mehrere SJi ate gu f. g.
Segirföntufferungen gufammengegogen, ohne ©otb
unb Serpffegung gtt öerabreichen. So nun abcrlefc*
teö Jal)r mit ben eibgen öffi feben Jnfpeftionen ber

Slnfang gemad)t morben, unb biefe, mie gu ermarten

ftebtunb bie Sert)ättniffe mander Cantone gebieterifcb

forbern, in 3ufunft aüjäbrlid) ftattftnben merben, fo

fragt eö fié, ob mit biefen Jnfpeftionen bie ermähnte

Sefammlttngömeife ber Sruppen »erebbar fei. SBir

glauben ja; menn einmal bie Sanbmebr gehörig or*
ganiftrr, bemaffnet unb auögerüftet fein mirb, fo baf}

nicbt Jeber Jnfpeftion eine Semaffnung unb Sluörü*

ffung unmfttetbar öoranögugcben bat, unb menn,
moran nicht gu gmeifetn iff, öon ©eite ber infpigi*
renben Setjörbe ben Serbättniffen ber Cantone in
biefer Segiehung Siechnung getragen mirb, in bem

©inn g. S. baß man ben 3«fammengug ber Jn*
fanterie nicht überoü in gongen SataiÜonen öerlattgt,
fonbern fotehen nach Umftänben auch in halben Sa*
taiüonen geftattet, mie biefeö übrigenö bureb Slrt. 64
ber eibgenöfftfeben SJlititärorganifation felbft für ben

Sunbeöauögug oorgefeben ift; — fo merben aüe Ran=

tone im ©taube fein, ihre Sanbmebr gur Uebung
unb Jnfpeftion an einem Sage gu befammeln unb

gu entlaffen, uttb bamit ©olb unb Serpffegung gu

erfparen. SBir glauben aber

gmeitenö auch, ba^ bie burd) bai ©efeij öorge*
febtiebene Uebung ber Sanbmebr für ben ©ingelnen
nicht eine folebe Saft fei, baß fte ihm abgenommen
merben muffe, auch in bem gaü, mo er ftch felbft gu

öerpffegen bat. ©inen Sag itn Jahr ift boch gemiß

baö gerbgfte Opfer, metd)eö bai febmeigerifebe Sa*
terlanb öon feinen ©öbnen forbern fann. Senn
babei bie Hauptarbeiten beö Sanbmanneö, bie f. g.
großen SBerfe, möglichft öermieben merben, fo fommt
bie 3eitöerfäumuiß ntd)t in Setracht unb bei ben

Serntöglichern eben fo menig bie Sluölagen für Ser*
pffegttng; bie Slermeren, benen ihre Serhältniffe bk
©infebr in ©affbäufer nicht geftalten, miffen ffcb ba*

mit gu helfen, baß fie bie nötbigen Sebenömittel mit
ftch nehmen, maö für einen Sag ben SJiann ftdjer
nicht Ü6er ©ebübr befebtoert.

Stuf ber anbern ©eite aber halten toir biefen Ue=

bungötag für außerorbentlidj toiebtig, tbeilö wegen
ber Uebung felber, toeit bann boch, öorauögefe|t, baf}

ein grünbtidjer Unterricht in ben Jüngern Jahren
öorauögegangen, SJtancbeö, baö fonft öergeffen mürbe,
auch in furjer 3eit im ©ebäcbtntß mieber attfgefrifebt
merben fann; tbeilö uttb bauptfäehlid) aber um bei

bex SJtattnftbaft baö Semußtfeb gu erbalten, baß fte

noch bem Sebrffanbe angehöre unb ftch, toaö baö

©egentbeil leicht betoirfen fonnte, nicht an ben ©e*
banfen getoöbne, ihre Sienftgeit fei nun für ein* unb

aüemat gu ©nbe, unb bann in golge beffen Jebe

gelegentliche Seiterbitbung öemaebläffige, bie noch

beftanben ßleibungö* unb Sluörüffttngögegenftänbe
öeräußern ober gu ©runbe geben laffen u. f. to.

SBenn man alfo ben öfter laut merbenben klagen
über aügugroße SJlilitärlaften in unferm Saterlanbe
Siechnung tragen moüte, fo märe eine Serminberung
ber Sienftgeit, refpeftbe Stebuftion ber Sanbmebr, ge*
miß bai geeignete SJiittet nicht. SBir glauben aber
eö feien fene klagen nicbt gegrßnbet, rerbieneu atfo
überhaupt feine Serüdftcbtigung, am menigften ba*

burd), baß mir bie mit rieten Slnftrengungen ermor*
bene SBebrfraft öor ber 3eit mieber preiögeben,
menn man anberö nicht öon öomen berein auf jebe

Sertbeibigung unferer Unabbängtgfett öergichten miü.

Sergleicben mir bie Soßen, melcbe in ber ©chmeig

fjtaat unb Sürger gu tragen haben, mit benen ber

meift anbern europäifd)en ©taaten, mo bk SJiiiitär*
bübgetö ben größten Sbeil ber febmer ouf bem Solfe
laftenben Slbgaben unb ungeheuren Slnleiben öer*

fcblingen, mo ber funge SJiann, ben bai Sooö gum
SJlititärbienfte begeiebnet, bte heften Jahre feineö Se*

benö, bie Jahre, in benen er ftch gn einem fünftigen
Sebenöberufe befähigen fonnte, unter ben Saffen gu*
bringen muß, mäbrenb bei unö bk Slbgaben gering

fbb, unb ber SJlilitärbienft nur nach Soeben mie

bort nach Jahren gäbtt, unb fein Junger SJtenfd) an
feiner Sluöbilbung für baö bürgerliche Seben mefent*
lieh getjbbert mirb; — fo fann man mabrlid) mit
Siecht nid)t über febmere Saften flogen. Unb menn

auch biefe Saften ftch öermehren, menn fte ettoaö

febtoerer werben foüten: ein erlencbteteö Sotf, bem

fein Saterlanb über Slüeö gebt, toirb aüe feine Gräfte
anftrengen, aüe möglichen Opfer bringen, um ein

möglichft gablreidjeö, tüdjtigeö unb febergeft fcblagfer*
tigeö Heer gu erhalten. Ser fen mir einen Slid auf
Jenen ©taat, ber öermöge feiner Jnftitutionen in ber

cbiliftrten Seit eingig eine Sergleichung mit bem

unfrigen guläßt, bie Sereinigten ©taaten Slorbame*

rifoö nämlich, fo belehrt unö fein Seifpiet, baf} un*
fere gorbernngen begüglich ber Sienftbauer nicht bie

größten ftnb. Ungeachtet neben biefem ©taat auf
bem gleichen kontinent feine überlegene ober auch

nur annäbernb ebenbürtige SJladjt beftebt, melcbe ihn
im ©rnfte mit förieg bebroben fönute, ein aüfäüiger
ßrieg beöfelben, ber einen bebeutenben ßraftauf*
toanb forberte, bemnach nur ein ©eefrieg fein fonnte,
banert bort boch — ein Sermächtniß bei großen

Safbington — bie Sienftpfficht öom 18. biö inö 45.

Sebenöiabr, nnb iff baö Serbältniß ber SJliligen gur
Solfömenge mie 1 gu 11. toäbrenb bei unö nach ber

Sotfögäblung öon 1850 unb bem testen Siechen*

fchaftöbeticht bei eibgenöfftfeben SJiilitärbepartcmentö

nur mie 1 gu 13%.

grogt man übrigenö mer ffcb hei unö über aügu

große SJlilitärlaften befdjmere, fo ftnben mir, baf} eö

in ber Siegel nur folebe ftnb, bie biefe Saften burch

perfönlfcbe Sienftleiftung felbft nicht tragen helfen,
unb ftch mit folchen ÄrofobiüötDränen auf moblfeite
Slrt populär gu machen fudjen. güge man ber, Sor*
fibrift ber Sunbeööerfaffung, baß Jeber ©ebtoeiger

dieser Zusammcnzug bewerkstelliget werden, ohne

Verabreichung von Sold und Verpflegung, dadurch daß die

Mannschaft am gleichen Tage besammelt und entlassen

wird. In mehreren Kantonen, wo man mit der

Organisation der Landwehr zu rechter Zeit begonnen und

nicht bis auf den letzten Augenblick zugewartet hat,
ist dieses bereits in der angegebenen Weise geübt

worden; so hat z. B. der Kanton Solothurn seit

ungefähr 8 Jahren die Landwehr mit den übrigen
Truppen alljährlich ein oder mehrere Male zu f. g.
Bezirksmusterungen zusammengezogen, ohne Sold
und Verpflegung zu verabreichen. Da nun aber letztes

Jahr mit den eidgenössischen Inspektionen der

Anfang gemacht worden, und diese, wie zu erwarten

steht und die Verhältnisse mancher Kantone gebieterisch

fordern, in Znkunft alljährlich stattfinden werden, so

fragt es stch, ob mit diesen Inspektionen die erwähnte

Besammlungsweise der Truppen vereinbar sei. Wir
glauben ja; wenn einmal die Landwehr gehörig

organisirt, bewaffnet nnd ausgerüstet sein wird, so daß

nicht jeder Inspektion eine Bewaffnung und Ausrüstung

unmittelbar vorauszugehen hat, und wenn,
woran nicht zu zweifeln ist, von Seite der inspizierenden

Behörde den Verhältnissen der Kantone in
dieser Beziehung Rechnung getragen wird, in dem

Sinn z. B. daß man den Zusammenzug der

Infanterie nicht überall in ganzen Bataillonen verlangt,
sondern solchen nach Umständen auch in halben
Bataillonen gestattet, wie dieses übrigens durch Art. 64
der eidgenössischen Militärorganisation selbst für den

Bundesauszug vorgesehen ist; — so werden alle Kantone

im Stande sein, ihre Landwehr zur Uebung
und Inspektion an einem Tage zu besammeln und

zu entlassen, und damit Sold nnd Verpflegung zu

ersparen. Wir glauben aber

zweitens auch, daß die durch das Gesetz

vorgeschriebene Uebung der Landwehr für den Einzelnen
nicht eine solche Last sei, daß sie ihm abgenommen
werden müsse, auch in dem Fall, wo er sich selbst zu
verpflegen hat. Einen Tag im Jahr ist doch gewiß
das geringste Opfer, welches das schweizerische

Vaterland von seinen Söhnen fordern kann. Wenn
dabei die Hauptarbeiten des Landmannes, die f. g.
großen Werke, möglichst vermieden werden, so kommt
die Zeitversäumniß nicht in Betracht und bei den

Vermöglichern eben so wenig die Auslagen für
Verpflegung; die Aermeren, denen ihre Verbältnisse die

Einkehr in Gasthäuser nicht gestatten, wissen sich

damit zu helfen, daß sie die nöthigen Lebensmittel mit
fich nehmen, was für einen Tag den Mann sicher

nicht über Gebühr beschwert.

Auf der andern Seite aber halten wir diesen

Uebungstag für außerordentlich wichtig, theils wegen
der Uebung selber, weil dann doch, vorausgesetzt, daß

ein gründlicher Unterricht in deu jüngern Jahren
vorausgegangen, Manches, das sonst vergessen würde,
auch in kurzer Zeit im Gedächtniß wieder aufgefrischt
werden kann; theils und hauptsächlich aber um bei

der Mannschaft das Bewußtsein zu erhalten, daß sie

noch dem Wehrstande angehöre und sich, was das

Gegentheil leicht bewirken könnte, nicht an den

Gedanken gewöhne, ihre Dienstzeit sei nun für ein- und

allemal zu Ende, und dann in Folge dessen jede

gelegentliche Weiterbildung vernachlässige, die noch

besitzenden Kleidungs- und Ausrüstungsgegenstände
veräußern oder zu Grunde gehen lassen u. s. w.

Wenn man also den öfter laut werdenden Klagen
über allzugroße Militärlasten in unserm Vaterlande
Rechnung tragen wollte, so wäre eine Verminderung
der Dienstzeit, respektive Reduktion der Landwehr,
gcwiß das geeignete Mittel nicht. Wir glauben aber
es seien jene Klagen nickt gegründet, verdienen also

überhaupt keine Berücksichtigung, am wenigsten
dadurch, daß wir die mit vielen Anstrengungen erworbene

Wehrkraft vor der Zeit wieder preisgeben,
wenn man anders nicht von vornen herein auf jede

Vertheidigung unserer Unabhängigkett verzichten will.

Vergleichen wir die Lasten, welche in der Schweiz

Gtaat und Bürger zu tragen haben, mit denen der

meist andern europäischen Staaten, wo die Militär-
büdgets den größten Theil der schwer aus dem Volke

lastenden Abgaben und ungeheuren Anleihen
verschlingen, wo dcr junge Mann, den das Loos zum
Militärdienste bezeichnet, die besten Jahre seines

Lebens, die Jahre, in denen er sich zu einem künftigen
Lebensbcrufe befähigen könnte, unter den Waffen
zubringen muß, während bei uns die Abgaben gering
sind, und der Militärdienst nur nach Wochen wic
dort nach Jahren zählt, und kein junger Mensch an
seiner Ausbildung für das bürgerliche Leben wesentlich

gehindert wird; — so kann man wahrlich mit
Recht nicht über schwere Lasten klagen. Und wenn
auch diese Lasten sich vermehren, wenn sie etwas
schwerer werden sollten: ein erleuchtetes Volk, dem

sein Vaterland über Alles geht, wird alle seine Kräfte
anstrengen, alle möglichen Opfer bringen, um ein

möglichst zahlreiches, tüchtiges und jederzeit schlagfertiges

Heer zu erhalten. Werfen wir einen Blick auf
jenen Staat, der vermöge seiner Institutionen in der

civilisirten Welt einzig eine Vergleichung mit dem

unsrigen zuläßt, die Vereinigten Staaten Nordamerikas

nämlich, so belehrt uns sein Beispiel, daß unsere

Forderungen bezüglich der Dienstdauer nicht die

größten sind. Ungeachtet neben diesem Staat auf
dem gleichen Kontinent keine überlegene oder auch

nur annähernd ebenbürtige Macht besteht, welche ihn
im Ernste mit Krieg bedrohen könnte, ein allfälliger
Krieg desselben, der einen bedeutenden Kraftauswand

forderte, demnach nur ein Seekrieg sein könnte,
dauert dort doch — ein Vermächtniß des großen

Washington — die Dienstpflicht vom 18. bis ins 45.

Lebensjahr, und ist das Verhältniß der Milizen zur
Volksmenge wie 1 zu 11. während bei uns nach der

Volkszählung von 1850 und dem letzten

Rechenschaftsbericht des eidgenössischen Militärdepartements
nur wie 1 zu 13Z4.

Fragt man übrigens wer sich bei uns über allzu
große Militärlasten beschwere, so finden wir, daß es

in der Regel nur solche sind, die diese Lasten durch

persönliche Dienstleistung selbst nicht tragen Helsen,

und sich mit solchen Krokodillsthränen auf wohlfeile
Art populär zu machen suchen. Füge man der,

Vorschrift der Bundesverfassung, daß jeder Schweizer
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toebrpffichtig fei, ben ©afc ïffngu, baß nur toer biefer

gorberung ©enüge leiftet, toûrbig fei boö Soif gu

öertreten, fo toerben, toir ftnb beffen übergeugt, biefe

oft bii gum ©feierregen toieberbolten klagen we*
nigffenö in ben Sebörben gängtich öerffummen.

b. Saö bie Slüdftchten ber Stationalöfonotnle be*

trifft, fo fommt in griebenögeiten bie geringe Sienft*
geit ffcher nicht In, Setracbt. Senn auch ouö Jeber

©emeinbe einige SJiänuer Jährlich einen ober ein

paar Sage ober auch Soeben abmefenb ftnb, fo mer*
ben bie Slrbeiten ber Saubmirtbfchaft unb ©emerbc

beömegen feinen ©tiüftanb ober erhebliche unb nad)=

theilige Sergögernngen erleiben, ©ö giebt freilich
©taatööfonomen, bie burch ihre Stecbnungen gu ei*

nem anbern ©rgebniß fommen mürben, inbem fte
Jeben Slrbeitötag gu ©elb anfchlagen unb baö Slid)t-
arbeiten bann alö reeüen Serluft betrachten, ohne gu

bebenfen, baß, menn g. S. auö einer Sauemfamittc
ein SJiitglieb megen SJiilitärbienff ffcb entfernen muß,
bte 3nrüdbleibenben, -ober auch ber Sfbmefenbe nad)

feiner Stüdfebr, bann um fo mehr ftch anftrengen,
-bamit bie burd) bie Jabreögeit gebotene Slrbeit nicht

unterbleibe, fo baß alfo an ber ©umme ber Slrbeit
burebauö nicbtö öerloren gebt, ©o öerbätt eö ftch
hei manchen ©emerben, unb wenn bie ©teüe bei
Stbmefenben erfefct merben muß, fo gefebiebt eö ge*
möhnlich burch Haube, bie fonft muffig bleiben
mürben.

Jm Kriege aber, ba mir feine ©roberungöfriege
führen toerben, toirb man unfere Sruppen nicht über
bie ©renge fctffden, fo baß bie gu Hanfe Steibenfccn

ruhig unb ungeftört ihren ©efdjäften nachgeben fön*
neu, fonbern unfer fleineö Sanb mirb ben ßciegö*
fcbauplafc bitben, unb ba mirb bann burch bie Ser*
theibigung bai gange Sotf bermaßen affigirt, baf}

öon einem geregelten Setrieb ber Saubmirtbfchaft unb
ber ©emerbe mäbrenb beö Äriegeö nicht bk Siebe

fein fann. Sie gorberung ber Slationalöfonomie

fann bemnaef) nicht bie fein, unfere Gräfte gn an*
bem 3weden bem Kriege gu entgieben, fonbern im
©egentbeil: aüe biefe Gräfte fo anguftrengen, baß
ber ßrieg ein möglieft balbigeö ©nbe erreicht, ©ö
ift fonacb flar, baf} eine Serminberung unferer Sir*
mee, refp. unferer Sanbmebr, öermittetft Stebuftlon
ber Sienftgeit burch bie Sorfcfjriften ber Slational*
öfonomie nicht begrünbet merben fann.

c. Slucb mir pflichten ber Slnftcbt bei, baf} ei bef*
fer fei, ein fleinereö aber guteö Heer gu haben/ alö
ein größereö aber meniger guteö, glauben aber nicht,
baß ein größereö Heer gerabe beömegen cmalitatb
geringer fei. SJiott behauptet aber, ber Unterricht fei
fchtoieriger hei einer größern SJlaffe olö hei einer ge*
ringern. Saö iff nur infofern toabr olö eö an
Staunt unb Unterricbtöperfonat fehlt. SJlon foü ober
folebe Uebelftänbe nicht einreißen laffen, ober mo ffe

oorbanben ffnb, befeitigen. Sir ftnben hier burebauö
feine unüberminbtichen ©chmierigfeiten. Ober miü
man bk Jnteüigeng auömäbten? So mürbe man
gröblich fehlgehen; mir haben häufig bie ©rfatjrttng
gemadjt, baß bie aufgemedteften, geteljrigften nnb
fauberften Sürfd)d)en im 20. Jahr, fpäter oft bie

»erlottertften, unb umgefebrt, baß recht gäbe, febmer*
lemenbe unb faft töpetbafte Stefruten in fpätern
Jahren bie öorgüglichften ©olbaten gemorben ftnb.
Jn unferm Stlima ift mit 20 Jahren ber SJiann in
ber Siegel noch nicht gemacht; man muß baö ©djma*
bcnalter abmarten.

Uebrigenö Daben mir nur öon ber Sanbmebr gn

fpredjen, unb ba märe cö gerabegu öerfebrt, menn

man, um ein fteinereö, aber qualitativ beffereö Heer
in 3ufunft gu erholten, gerabe bie tüchtigffen ©le*
mente megfebneibeu moüte, benjenigen Sbeit, ber ben

meiften Unterricht erhalten unb bic meifte ©rfabmng
j gemacht bat.

(gortfefcung folgt.)

93tt<$e? * *Hn$eu\cn.

Sei 21. ®mnpvCrfyt in Seipgig erfebien foeben:

©coirne ®ef$t$te fceê fteltpöe wn 1812
itt Sfuriano

bon ©eneral 6ic Robert HUUfon.

Sluö bem ©nglifchen öon J. ©epbt.

^xeii IA Sltblr.

Soppett einflußreich, burch feine ©tellung atö englifeber SJlilitärbeöoümäcbtigter unb baö befonbere

Vertrauen kaifer Slfcranberö, mar ber Serfaffer, in beffen gebeimfte Slbftchten ebgemeibt, Slugengenge aüer

wichtigen ©reigniffe im rufftfehen Hauptquartier unb griff burch Statb unb Sbat in biefe öielfad) ein.

©ibt fo bai Serf eine reiche ©rute au ööüig neuen, intereffanten Sluffchlüffen, fo feffelt eö außerbem burch

bie etnbrudööoüe Sarfteüung Jener mettgefehichtlicben ßataftropbe.
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wehrpflichtig sei, den Satz hinzu, daß nur wer dieser

Forderung Genüge leistet, würdig sei das Volk zu

vertreten, so werden, wir sind dessen überzeugt, diese

oft bis zum Ekelerregen wiederholten Klagen
wenigstens in den Behörden gänzlich verstummen.

d. Was die Rücksichten der Nationalökonomie
betrifft, fo kommt in Friedenszeiten die geringe Dienstzeit

sicher nicht ili. Betracht. Wcnn auch aus jeder
Gemeinde einige Männer jährlich einen oder ein

paar Tage oder auch Woche« abwesend sind, so werden

die Arbeiten der Landwirthschaft nnd Gewerbe

deswegen keinen Stillstand oder erhebliche und
nachtheilige Verzögerungen erleiden. Es giebt freilich
Staccksökonomen, die durch ihre Rechnungen zu
einem andern Ergebniß kommcn würden, indem sie

jeden Arbeitstag zu Geld anschlagen nnd das Nicht-
arbeiten dann als reellen Verlust betrachten, ohne zu
bedenken, daß, wenn z. B. aus einer Bauernfamilie
ein Mitglied wegen Militärdienst sich entfernen muß,
die Zurückbleibenden, «der auch der Abwesende nach

seiner Rückkebr, dann um so mehr sich anstrengen,
-damit die durch die Jahreszeit gebotene Arbeit nicht
unterbleibe, so daß also an der Summe der Arbeit
durchaus nichts verloren geht. So verhält es sich

bei manchen Gewerben, und wenn die Stelle des

Abwesenden ersetzt werden muß, so geschieht es

gewöhnlich durch Hände, die sonst müssig bleiben
würden.

Im Kriege aber, da wir keine Eroberungskriege
führen werden, wird man unsere Truppen nicht über
die Grenze schicken, so daß die zu Hause Bleibenden
ruhig und ungestört ihren Geschäften nachgehen können,

sondern unser kleines Land wird den

Kriegsschauplatz bilden, und da wird dann durch die

Vertheidigung das ganze Volk dermaßen afsizirt, daß

von einem geregelten Betrieb der Landwirthschaft und
der Gewerbe während des Krieges nicht die Rede

sein kann. Die Forderung der Nationalökonomie

kann demnach nicht die sein, unsere Kräfte zu
andern Zwecken dem Kriege zu entziehen, sondern im
Gegentheil: alle diese Kräfte so anzustrengen, daß
der Krieg ein möglichst baldiges Ende erreicht. Es
ist sonach klar, daß eine Verminderung unserer
Armee, resp, unserer Landwehr, vermittelst Reduktion
der Dienstzeit durch die Vorschriften der Nationalökonomie

nicht begründet werden kann.

e. Auch wir pflichten der Ansicht bet, daß es besser

sei, ein kleineres aber gutes Heer zu haben/ als
ein größeres aber weniger gutes, glauben aber nicht,
daß ein größeres Heer gerade deswegen qualitativ
geringer sei. Man behauptet aber, dcr Unterricht sei

schwieriger bei einer größern Masse als bei einer
geringern. Das ist nur insofern wahr als es an
Raum und Unterrichtspersonal fehlt. Man soll aber
solche Uebelstände nicht einreißen lassen, oder wo ste

vorhanden sind, beseitigen. Wir finden hier durchaus
keine unüberwindlichen Schwierigkeiten. Oder will
man die Intelligenz auswählen? Da würde man
gröblich fehlgehen; wir haben häufig die Erfahrung
gemacht, daß die aufgewecktesten, gelehrigsten und
saubersten Bürschchen im 20. Jahr, später oft die

verlottertsten, und umgekehrt, daß recht zähe,
schwerlernende und fast töpclhafte Rekruten in spätern

Jahren die vorzüglichsten Soldaten geworden sind.

In unserm Klima ist mit 20 Jahren der Mann in
der Regel noch nicht gemacht; man muß das Schwa-
bcnalter abwarten.

Uebrigens haben wir nur von der Landwehr zu

sprechen, und da wäre cs geradezu verkehrt, wenn

man, um ein kleineres, aber qualitativ besseres Heer
in Zukunft zu erhalten, gerade die tüchtigsten
Elemente wegschneiden wollte, denjenigen Theil, der den

meisten Unterricht erhalten und die meiste Erfahrung
gemacht hat.

(Fortsetzung folgt.)

Bücher - Anzeigen.

Bei A. Gumprecht in Leipzig erschien soeben:

Geheime Geschichte des Feldzugs von 1812
in Rußland

von General Sir Robert Wilson.

Aus dem Englischen von I. Seybt.

Preis l/, Rthlr.

Doppelt einflußreich durch seine Stellung als englischer Militärbevollmächtiqter und das besondere

Vertrauen Kaiser Alexanders, war der Verfasser, in dessen geheimste Absichten eingeweiht, Augenzeuge aller

wichtigen Ereignisse im russischen Hauptquartier und griff durch Rath und That in diese vielfach ein.

Gibt so das Werk eine reiche Ernte an völlig nenen, interessanten Aufschlüssen, so fesselt es außerdem durch

die eindrucksvolle Darstellung jener weltgeschichtlichen Katastrophe.
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